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(8) Es dürfen nur Armaturen eingebaut werden, die 
das Prüfzeichen des Deutschen Amtes für Material- und 
Warenprüfung haben.

(9) Es dürfen nur Wasserzähler eingebaut werden, die 
vom Deutschen Amt für Maß und Gewicht zugelassen 
(ind.

Finanzierung, Legung und Unterhaltung der 
Anschlußleitune

§ 6
(1) Veranlaßt ein volkseigener Abnehmer das Legen, 

die Erweiterung oder die Änderung einer Anschluß
leitung, so regelt sich die Planung der Investitions
mittel nach der Anordnung Nr. 4 vom 14. Februar 
1959 zur Vorbereitung und Durchführung des Investi
tionsplanes - Folgeinvestitionen — (Sonderdruck Nr. 296 
des Gesetzblattes) mit der Maßgabe, daß die Investi
tionsmittel bis zum Wasserzähler in allen Fällen vom 
veranlassenden Planträger in Vereinbarung mit dem 
Planträger des Wasserwirtschaftsbetriebes an diesen 
umzusetzen sind.

(2) Veranlaßt der volkseigene oder genossenschaft
liche Wohnungsbau das Legen einer Anschlußleitung, 
so finanziert der Wasserwirtschaftsbetrieb die An
schlußleitung einschließlich des Wasserzählers.

(3) Bei allen anderen Abnehmern wird die Anschluß
leitung innerhalb der öffentlichen Straße bis zur Grund
stücksgrenze vom Wasserwirtschaftsbetrieb und ab 
Grundstücksgrenze vom Abnehmer finanziert. Die vor
läufige Finanzierung der Anschlußleitung durch den 
Abnehmer kann in Sonderfällen schriftlich vereinbart 
werden. Der Wasserzähler wird vom Wasserwirtschafts- 
betrieb finanziert.

(4) Gemeinsame Anschlußleitungen werden vom 
Wasserwirtschaftsbetrieb bis zur ersten Grundstücks
grenze finanziert. Die übrigen Kosten tragen die 
Eigentümer bzw. Rechtsträger der angeschlossenen 
Grundstücke entsprechend ihren Anteilen an der Lei
tung. Kommt zwischen ihnen eine Einigung über die 
Verteilung der Kosten nicht zustande, so entscheidet 
der Wasserwirtschaftsbetrieb.

§ 7
(1) Beim volkseigenen Abnehmer und beim volks

eigenen und genossenschaftlichen Wohnungsbau finan
ziert der Wasserwirtschaftsbetrieb die Unterhaltung 
der Anschlußleitung einschließlich des Wasserzählers.

(2) Bei allen anderen Abnehmern finanziert der 
Wasserwirtschaftsbetrieb die Unterhaltung der An
schlußleitung bis zur Grundstücksgrenze und des Wasser
zählers. Ab Grundstücksgrenze hat der Abnehmer die 
Unterhaltung der Anschlußleitung zu finanzieren.

§ 8
Gegen Entscheidungen des Wasserwirtschaftsbetrie

bes über den Anteil der Kosten, die vom Abnehmer 
für das Legen und die Unterhaltung der Anschluß
leitung zu tragen sind, sowie gägen  die Entscheidung 
nach § 6 Absätzen 3 und 4 kann innerhalb von 14 Tagen 
nach Zustellung der Entscheidung beim örtlichen Rat, 
dem der Wasserwirtschaftsbetrieb untersteht, Be
schwerde eingelegt werden. Dieser entscheidet inner
halb von 4 Wochen über die Beschwerde. Die Entschei
dung ist endgültig.

§ 9
Obhuts- und Sorgfaltspflicht

(1) Die Zugänglichkeit einer Anschlußleitung - auch 
außerhalb der öffentlichen Straßen - darf weder durch 
Überbauung noch durch Überlagerung oder sonst in 
irgendeiner Weise beeinträchtigt werden.

(2) Der Abnehmer ist verpflichtet, den Wasserzähler 
zu schützen, insbesondere vor Frost.

(3) Fehler, die sich an der Anschlußleitung einschließ
lich des Wasserzählers ergeben, sind dem Wasserwirt
schaftsbetrieb sofort vom Abnehmer mitzuteilen.

§ 10
Wasserversorgungsvertrag

(1) Der Vertrag über Wasserlieferung wird nur mit 
dem Haus- oder Grundstückseigentümer oder dem auf 
Grund gesetzlicher Bestimmungen eingesetzten Verwal
ter oder Verfügungsberechtigten bzw. dem Rechts
träger abgeschlossen. Er kommt mit der Annahme des 
Antrages nach § 4 durch den Wasserwirtschaftsbetrieb 
zustande und gilt auf unbestimmte Zeit.

(2) Ist das gesamte Grundstück verpachtet, so hat 
auch der Pächter die gleichen Pflichten wie der Eigen
tümer bzw. Rechtsträger durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Wasserwirtschaftsbetrieb zu überneh
men.

(3) Tritt in der Person des Abnehmers ein Wechsel 
ein, so sind der bisherige und der neue Abnehmer ver
pflichtet, dies dem Wasserwirtschaftsbetrieb schriftlich 
mitzuteilen.

(4) Übernimmt ein neuer Abnehmer vom bisherigen 
Abnehmer, mit dem ein Versorgungsvertrag abge
schlossen war, eine Anlage, so tritt er durch die Über
nahme in die Rechte und Pflichten des bisherigen Ab
nehmers ein.

(5) Der Wasserwirtschaftsbelrieb kann die Lieferung 
von Wasser vom Abschluß einer besonderen Verein
barung über Zeit und Menge abhängig machen, wenn 
der Abnehmer größere Wassermengen verbraucht.

Wasserlieferung
§ U

Trinkwasser hat in seiner Beschaffenheit den gesetz
lichen Bestimmungen zu entsprechen.

§ 12
Wasser darf nicht verschwendet werden.

§ 13
Sonstige Bedingungen

(1) Der Zutritt zu den Wasserzählern, ihre Montage 
und Auswechslung sowie das Ablesen müssen ohne Be
hinderung möglich sein. Der Aufstellungsort des Was
serzählers ist vom Abnehmer stets in einem hygienisch 
einwandfreien Zustand zu halten.

(2) Den Beauftragten des Wasserwirtschaftsbetriebes 
ist zur Sicherung der Versorgung und Instandhaltung 
der öffentlichen Leitungen sowie zur Kontrolle der Ein
haltung der Allgemeinen Bedingungen ungehindert 
Zutritt zu allen in Frage kommenden Anlagen auf den 
angeschlossenen Grundstücken zu gewähren, soweit 
nicht besondere gesetzliche Bestimmungen entgegen
stehen.

(3) Der Abnehmer ist verpflichtet, alle für die Prü
fung der Anlagen und für die Errechnung der Entgelte 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.


